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3159/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Michael Hammer, Mag. Markus Koza,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert 
wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Im Eingang soll gem. den leg. 
RL neben dem Kurztitel auch eine allfällige Abkürzung 
verwendet werden, daher müsste es im Eingang richtig 
heißen: 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 – AlVG, 
… wird wie folgt geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

 

Hinweis der ParlDion: Die letzte Änderung (zum 
Zeitpunkt der Einbringung des gegenständlichen 
Antrages) erfolgte durch BGBl. I Nr. 174/2022 
(kundgemacht: 31.10.2022); Die 
Textgegenüberstellungen wurden in dieser Fassung 
erstellt. 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 
Nr. 609/1977, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xxx/2023, wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 20 Abs. 6 lautet:  

(6) Für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der 
Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt im Auftrag des Arbeitsmarktservice 

„(6) Für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen 
der Nach- und Umschulung sowie zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im Auftrag des 

(6) Für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der 
Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt im Auftrag des Arbeitsmarktservice 

w
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008407
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/174
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
gebührt zusätzlich zum täglichen Arbeitslosengeld zur 
Abgeltung der mit der Teilnahme an solchen Maßnahmen 
verbundenen Mehraufwendungen ein Zusatzbetrag in der 
Höhe von 1,86 € täglich. Wenn die mit der Teilnahme an 
Maßnahmen verbundenen Mehrkosten durch eine 
Zuschussleistung vom Träger der Einrichtung (§ 18 
Abs. 6 lit. e) gedeckt werden, gebührt kein Zusatzbetrag. 
Der Zusatzbetrag ist jährlich, erstmals für das Jahr 2014, 
mit dem Anpassungsfaktor gemäß § 108f ASVG zu 
vervielfachen und kaufmännisch auf einen Cent zu 
runden. 

 

Arbeitsmarktservice gebührt zusätzlich zum täglichen 
Arbeitslosengeld zur Abgeltung der mit der Teilnahme an 
solchen Maßnahmen verbundenen Mehraufwendungen 
ein Zusatzbetrag (Schulungszuschlag) in der Höhe von 
2,27 € täglich. Dauert die Maßnahme mindestens vier 
Monate, gebührt der dreifache Schulungszuschlag. Dauert 
die Maßnahme mindestens zwölf Monate, gebührt der 
fünffache Schulungszuschlag, soweit dadurch das 
insgesamt täglich gebührende Arbeitslosengeld von 
46,67 € (Grenzbetrag) nicht überschritten wird. Wenn die 
mit der Teilnahme an Maßnahmen verbundenen 
Mehrkosten durch eine Zuschussleistung vom Träger der 
Einrichtung nach § 18 Abs. 6 lit. e gedeckt werden, 
gebührt kein Schulungszuschlag. Leistet ein anderer 
Ausbildungsträger oder ein Betrieb, bei dem die 
Qualifizierung erfolgt, eine Zuschussleistung, so gebührt 
maximal der dreifache Schulungszuschlag. Der 
Schulungszuschlag sowie der Grenzbetrag für den 
fünffachen Schulungszuschlag ist jährlich, erstmals für 
das Jahr 2024, mit dem Anpassungsfaktor gemäß 
§ 108f ASVG zu vervielfachen und kaufmännisch auf 
einen Cent zu runden. Diese Zuschussleistungen sind 
einkommensteuerrechtlich wie das Arbeitslosengeld (§ 3 
Abs. 1 Z 5 lit. a EStG 1988) zu behandeln, unabhängig 
davon, ob sie durch die Arbeitslosenversicherung, einen 
Ausbildungsträger oder einen Betrieb geleistet werden.“ 

gebührt zusätzlich zum täglichen Arbeitslosengeld zur 
Abgeltung der mit der Teilnahme an solchen Maßnahmen 
verbundenen Mehraufwendungen ein Zusatzbetrag in der 
Höhe von 1,86 € täglich.(Schulungszuschlag) in der 
Höhe von 2,27 € täglich. Dauert die Maßnahme 
mindestens vier Monate, gebührt der dreifache 
Schulungszuschlag. Dauert die Maßnahme mindestens 
zwölf Monate, gebührt der fünffache 
Schulungszuschlag, soweit dadurch das insgesamt 
täglich gebührende Arbeitslosengeld von 46,67 € 
(Grenzbetrag) nicht überschritten wird. Wenn die mit 
der Teilnahme an Maßnahmen verbundenen Mehrkosten 
durch eine Zuschussleistung vom Träger der Einrichtung 
(nach § 18 Abs. 6 lit. e) gedeckt werden, gebührt kein 
Zusatzbetrag.Schulungszuschlag. Leistet ein anderer 
Ausbildungsträger oder ein Betrieb, bei dem die 
Qualifizierung erfolgt, eine Zuschussleistung, so 
gebührt maximal der dreifache Schulungszuschlag. 
Der ZusatzbetragSchulungszuschlag sowie der 
Grenzbetrag für den fünffachen Schulungszuschlag ist 
jährlich, erstmals für das Jahr 20142024, mit dem 
Anpassungsfaktor gemäß § 108f ASVG zu vervielfachen 
und kaufmännisch auf einen Cent zu runden. Diese 
Zuschussleistungen sind einkommensteuerrechtlich 
wie das Arbeitslosengeld (§ 3 Abs. 1 Z 5 lit. a 
EStG 1988) zu behandeln, unabhängig davon, ob sie 
durch die Arbeitslosenversicherung, einen 
Ausbildungsträger oder einen Betrieb geleistet 
werden. 

 2. In § 27 Abs. 2 lautet der Einleitungssatz:  

 „Altersteilzeitgeld gebührt für längstens fünf Jahre für 
Personen, die das Regelpensionsalter nach spätestens fünf 
Jahren vollenden sowie“ 

 

 3. § 27 Abs. 2 Z 3 lautet:  

(2) Altersteilzeitgeld gebührt für längstens fünf Jahre 
für Personen, die das Regelpensionsalter vor Ablauf des 

 (2) Altersteilzeitgeld gebührt für längstens fünf Jahre 
für Personen, die das Regelpensionsalter vor Ablauf des 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Jahres 2018 nach spätestens sieben Jahren, ab 2019 nach 
spätestens sechs Jahren und ab 2020 nach spätestens fünf 
Jahren vollenden sowie 

 1. in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung 
des Anspruches (Rahmenfrist) 780 Wochen 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt 
waren, wobei auf die Anwartschaft 
anzurechnende Zeiten gemäß § 14 Abs. 4 und 5 
berücksichtigt und die Rahmenfrist um 
arbeitslosenversicherungsfreie Zeiten der 
Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 
15. Lebensjahres erstreckt werden, 

 2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre 
Normalarbeitszeit, die im letzten Jahr der 
gesetzlichen oder kollektivvertraglich geregelten 
Normalarbeitszeit entsprochen oder diese 
höchstens um 40 vH unterschritten hat, auf 40 bis 
60 vH verringert haben, 

Jahres 2018 nach spätestens sieben Jahren, ab 2019 nach 
spätestens sechs Jahren und ab 2020 nach spätestens fünf 
Jahren vollenden sowie 

 1. in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung 
des Anspruches (Rahmenfrist) 780 Wochen 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt 
waren, wobei auf die Anwartschaft 
anzurechnende Zeiten gemäß § 14 Abs. 4 und 5 
berücksichtigt und die Rahmenfrist um 
arbeitslosenversicherungsfreie Zeiten der 
Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 
15. Lebensjahres erstreckt werden, 

 2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre 
Normalarbeitszeit, die im letzten Jahr der 
gesetzlichen oder kollektivvertraglich geregelten 
Normalarbeitszeit entsprochen oder diese 
höchstens um 40 vH unterschritten hat, auf 40 bis 
60 vH verringert haben, 

 3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer 
Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen 
Vereinbarung 

 „3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer 
Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen 
Vereinbarung 

 3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer 
Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen 
Vereinbarung 

 a) bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 
ASVG einen Lohnausgleich in der Höhe von 
mindestens 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem im letzten Jahr (bei kürzerer 
Beschäftigungszeit in einem neuen Betrieb 
während dieser kürzeren, mindestens drei 
Monate betragenden Zeit) vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
durchschnittlich gebührenden Entgelt und dem 
der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt erhalten und 

 a) bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 
ASVG einen Lohnausgleich in der Höhe von 
mindestens 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem in den letzten zwölf vollen 
Kalendermonaten (bei kürzerer 
Beschäftigungszeit in einem neuen Betrieb 
während dieser kürzeren, mindestens drei 
volle Kalendermonate betragenden Zeit) vor 
der Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
durchschnittlich gebührenden Entgelt 
(Oberwert) und dem Entgelt, das im gleichen 
Zeitraum bei entsprechend verringerter 
Arbeitszeit gebührt hätte, (Unterwert) erhalten 
und 

 a) bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 
ASVG einen Lohnausgleich in der Höhe von 
mindestens 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem imin den letzten Jahrzwölf 
vollen Kalendermonaten (bei kürzerer 
Beschäftigungszeit in einem neuen Betrieb 
während dieser kürzeren, mindestens drei 
Monatevolle Kalendermonate betragenden 
Zeit) vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit durchschnittlich 
gebührenden Entgelt (Oberwert) und dem der 
verringertenEntgelt, das im gleichen 
Zeitraum bei entsprechend verringerter 
Arbeitszeit entsprechenden Entgeltgebührt 
hätte, (Unterwert) erhalten und 

 b) für die der Arbeitgeber die  b) für die der Arbeitgeber die  b) für die der Arbeitgeber die 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichtet und 

 

Sozialversicherungsbeiträge für die 
Beitragsgrundlage entrichtet, die der 
Arbeitszeit vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entspricht, wobei die auf 
den Arbeitnehmer entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge zwischen dieser 
erhöhten Beitragsgrundlage und der aktuellen 
Beitragsgrundlage der Arbeitgeber allein zu 
tragen hat, und“ 

Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
für die Beitragsgrundlage entrichtet, die der 
Arbeitszeit vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichtetentspricht, wobei 
die auf den Arbeitnehmer entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge zwischen 
dieser erhöhten Beitragsgrundlage und der 
aktuellen Beitragsgrundlage der 
Arbeitgeber allein zu tragen hat, und 

 4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer 
Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen 
Vereinbarung Anspruch auf Berechnung einer 
zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der 
Arbeitszeit vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit haben; für die Berechnung 
einer Abfertigung nach dem BUAG gilt § 13d 
Abs. 3 BUAG. 

  4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer 
Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen 
Vereinbarung Anspruch auf Berechnung einer 
zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der 
Arbeitszeit vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit haben; für die Berechnung 
einer Abfertigung nach dem BUAG gilt § 13d 
Abs. 3 BUAG. 

 4. § 27 Abs. 3 bis 5 lauten:  

(3) Für Personen, die eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus einem 
Versicherungsfall des Alters, ein Sonderruhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, oder 
einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen, gebührt 
kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die das 
Regelpensionsalter vollendet haben und die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige Leistung 
erfüllen, gebührt kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die 
Altersteilzeit auf Grund einer Blockzeitvereinbarung 
leisten, gebührt auch dann kein Altersteilzeitgeld, wenn 
diese das Regelpensionsalter noch nicht vollendet haben 
und keine der im ersten Satz genannten Leistungen 
beziehen, aber die Anspruchsvoraussetzungen dafür 
erfüllen, wobei jedoch die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension 
gemäß § 4 Abs. 2, ausgenommen Z 2, APG dem 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld für den Zeitraum von 

„(3) Zulässige Arbeitszeitvereinbarungen gemäß 
Abs. 2 Z 2 sind auch Vereinbarungen, bei denen die 
Schwankungen der Arbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum von einem Jahr ausgeglichen 
werden oder die Abweichungen jeweils nicht mehr als 
20 vH der Normalarbeitszeit betragen und insgesamt 
ausgeglichen werden. Zeiträume, in denen 
Wiedereingliederungsgeld oder Kurzarbeitsunterstützung 
bezogen wurde, sind hinsichtlich der Beurteilung der 
Voraussetzungen des Abs. 2 Z 2 und 3 so zu behandeln, 
als ob keine Herabsetzung der Arbeitszeit und keine 
Verminderung des Entgelts vorgelegen wären. 

(3) Für Personen, die eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus einem 
Versicherungsfall des Alters, ein Sonderruhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, oder 
einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen, gebührt 
kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die das 
Regelpensionsalter vollendet haben und die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige Leistung 
erfüllen, gebührt kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die 
Altersteilzeit auf Grund einer Blockzeitvereinbarung 
leisten, gebührt auch dann kein Altersteilzeitgeld, wenn 
diese das Regelpensionsalter noch nicht vollendet haben 
und keine der im ersten Satz genannten Leistungen 
beziehen, aber die Anspruchsvoraussetzungen dafür 
erfüllen, wobei jedoch die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension 
gemäß § 4 Abs. 2, ausgenommen Z 2, APG dem 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld für den Zeitraum von 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
einem Jahr, längstens bis zur Erreichung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer, nicht 
entgegen steht. 

 

einem Jahr, längstens bis zur Erreichung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer, nicht 
entgegen steht.Zulässige Arbeitszeitvereinbarungen 
gemäß Abs. 2 Z 2 sind auch Vereinbarungen, bei 
denen die Schwankungen der Arbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum von einem Jahr 
ausgeglichen werden oder die Abweichungen jeweils 
nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen 
und insgesamt ausgeglichen werden. Zeiträume, in 
denen Wiedereingliederungsgeld oder 
Kurzarbeitsunterstützung bezogen wurde, sind 
hinsichtlich der Beurteilung der Voraussetzungen des 
Abs. 2 Z 2 und 3 so zu behandeln, als ob keine 
Herabsetzung der Arbeitszeit und keine 
Verminderung des Entgelts vorgelegen wären. 

(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen 
Anteil des zusätzlichen Aufwandes, der durch einen 
Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der 
Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
im gemäß Abs. 2 Z 3 lit. a maßgeblichen Zeitraum vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebührenden Entgelt 
und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt sowie durch die Entrichtung der 
Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) 
und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) 
entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung entsteht, abzugelten. Die 
Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher Höhe 
unter anteiliger Berücksichtigung der steuerlich 
begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. 

(4) Für Personen, die eine Leistung aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung aus einem 
Versicherungsfall des Alters, ein Sonderruhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, oder 
einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen, gebührt 
kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die das 
Regelpensionsalter vollendet haben und die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige Leistung 
erfüllen, gebührt kein Altersteilzeitgeld. 

(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen 
Anteil des zusätzlichen Aufwandes, der durch einen 
Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der 
Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
im gemäß Abs. 2 Z 3 lit. a maßgeblichen Zeitraum vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebührenden Entgelt 
und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt sowie durch die Entrichtung der 
Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) 
und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) 
entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung entsteht, abzugelten. Die 
Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher Höhe 
unter anteiliger Berücksichtigung der steuerlich 
begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Lohnerhöhungen sind durch Anpassung der monatlichen 
Teilbeträge zu berücksichtigen. Kollektivvertragliche 
Lohnerhöhungen sind ab 2010 entsprechend dem 
Tariflohnindex zu berücksichtigen. Darüber 
hinausgehende Lohnerhöhungen sind nach entsprechender 
Mitteilung zu berücksichtigen, sofern der Unterschied 
zwischen dem tatsächlichen Lohn und dem der 
Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten 
indexierten Lohn mehr als 20 € monatlich beträgt. Der 
abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen 
Aufwandes bei kontinuierlicher Arbeitszeitverkürzung 
und 50 vH bei Blockzeitvereinbarungen. Als 
kontinuierliche Arbeitszeitzeitvereinbarungen gelten 
Vereinbarungen, wenn die Schwankungen der Arbeitszeit 
in einem Durchrechnungszeitraum von längstens einem 
Jahr ausgeglichen werden oder die Abweichungen jeweils 
nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen und 
insgesamt ausgeglichen werden. Als 
Blockzeitvereinbarungen gelten Vereinbarungen, wenn 
der Durchrechnungszeitraum mehr als ein Jahr beträgt 
oder die Abweichungen mehr als 20 vH der 
Normalarbeitszeit betragen. Zeiträume einer Kurzarbeit 
(§ 37b und § 37c AMSG) sind bei der Beurteilung der 
Voraussetzungen für das Altersteilzeitgeld und des 
Entgeltes entsprechend der für den jeweiligen Zeitraum 
vereinbarten Normalarbeitszeit zu betrachten. Wird der 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so gebührt 
das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum Höchstausmaß 
von drei Monaten. 

 

Lohnerhöhungen sind durch Anpassung der monatlichen 
Teilbeträge zu berücksichtigen. Kollektivvertragliche 
Lohnerhöhungen sind ab 2010 entsprechend dem 
Tariflohnindex zu berücksichtigen. Darüber 
hinausgehende Lohnerhöhungen sind nach 
entsprechender Mitteilung zu berücksichtigen, sofern der 
Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lohn und dem 
der Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten 
indexierten Lohn mehr als 20 € monatlich beträgt. Der 
abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen 
Aufwandes bei kontinuierlicher Arbeitszeitverkürzung 
und 50 vH bei Blockzeitvereinbarungen. Als 
kontinuierliche Arbeitszeitzeitvereinbarungen gelten 
Vereinbarungen, wenn die Schwankungen der Arbeitszeit 
in einem Durchrechnungszeitraum von längstens einem 
Jahr ausgeglichen werden oder die Abweichungen jeweils 
nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen und 
insgesamt ausgeglichen werden. Als 
Blockzeitvereinbarungen gelten Vereinbarungen, wenn 
der Durchrechnungszeitraum mehr als ein Jahr beträgt 
oder die Abweichungen mehr als 20 vH der 
Normalarbeitszeit betragen. Zeiträume einer Kurzarbeit 
(§ 37b und § 37c AMSG) sind bei der Beurteilung der 
Voraussetzungen für das Altersteilzeitgeld und des 
Entgeltes entsprechend der für den jeweiligen Zeitraum 
vereinbarten Normalarbeitszeit zu betrachten. Wird der 
Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so gebührt 
das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum Höchstausmaß 
von drei Monaten.Für Personen, die eine Leistung aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung aus einem 
Versicherungsfall des Alters, ein Sonderruhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, 
oder einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen, 
gebührt kein Altersteilzeitgeld. Für Personen, die das 
Regelpensionsalter vollendet haben und die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Leistung erfüllen, gebührt kein Altersteilzeitgeld. 

(5) Sieht die Vereinbarung über die 
Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche 
Normalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Verteilung 
der wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so ist die 
Voraussetzung nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfüllt, wenn 

(5) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen 
Anteil des zusätzlichen Aufwandes abzugelten, der durch 
einen Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in 
der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Oberwert und dem Unterwert gemäß Abs. 2 sowie 
durch die Entrichtung der Beiträge zur Sozialversicherung 
(Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) 
entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit entsteht. Der Aufwand für den 
Lohnausgleich entspricht dem zusätzlichen Entgelt sowie 
den entsprechenden Dienstgeberbeiträgen zur 
Sozialversicherung. Der zusätzliche Aufwand für die 
Entrichtung der Beiträge zur Sozialversicherung 
entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen den 
entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen (Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) 
und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) 
entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung. 

(5) Sieht die Vereinbarung über die 
Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche 
Normalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche 
Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so 
ist die Voraussetzung nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfüllt, 
wennDas Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen 
Anteil des zusätzlichen Aufwandes abzugelten, der 
durch einen Lohnausgleich bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage in der Höhe von 50 vH des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem Oberwert und 
dem Unterwert gemäß Abs. 2 sowie durch die 
Entrichtung der Beiträge zur Sozialversicherung 
(Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich 
IESG-Zuschlag) entsprechend der Beitragsgrundlage 
vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit entsteht. 
Der Aufwand für den Lohnausgleich entspricht dem 
zusätzlichen Entgelt sowie den entsprechenden 
Dienstgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Der 
zusätzliche Aufwand für die Entrichtung der Beiträge 
zur Sozialversicherung entspricht dem 
Unterschiedsbetrag zwischen den entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen (Pensions-, Kranken-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung einschließlich 
IESG-Zuschlag) und den dem Entgelt (einschließlich 
Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung. 

 1. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum im Durchschnitt die 
vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht 
überschreitet, 

 2. das Entgelt für die Altersteilzeitarbeit fortlaufend 
gezahlt wird und 

 3. eine Blockzeitvereinbarung vorliegt und die 

  1. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem 
Durchrechnungszeitraum im Durchschnitt die 
vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht 
überschreitet, 

 2. das Entgelt für die Altersteilzeitarbeit fortlaufend 
gezahlt wird und 

 3. eine Blockzeitvereinbarung vorliegt und die 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Freizeitphase nicht mehr als zweieinhalb Jahre 
beträgt sowie spätestens ab Beginn der 
Freizeitphase zusätzlich nicht nur vorübergehend 
eine zuvor arbeitslose Person über der 
Geringfügigkeitsgrenze versicherungspflichtig 
beschäftigt oder zusätzlich ein Lehrling 
ausgebildet und im Zusammenhang mit dieser 
Maßnahme vom Dienstgeber kein 
Dienstverhältnis aufgelöst wird. 

Freizeitphase nicht mehr als zweieinhalb Jahre 
beträgt sowie spätestens ab Beginn der 
Freizeitphase zusätzlich nicht nur vorübergehend 
eine zuvor arbeitslose Person über der 
Geringfügigkeitsgrenze versicherungspflichtig 
beschäftigt oder zusätzlich ein Lehrling 
ausgebildet und im Zusammenhang mit dieser 
Maßnahme vom Dienstgeber kein 
Dienstverhältnis aufgelöst wird. 

 Die Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher 
Höhe unter anteiliger Berücksichtigung der steuerlich 
begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. Jährliche 
kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind entsprechend 
dem Tariflohnindex zu berücksichtigen. Sonstige 
Lohnerhöhungen aufgrund von Kollektivverträgen oder 
vergleichbaren kollektiven Rechtsvorschriften sind nach 
entsprechender Mitteilung durch Anpassung der 
monatlichen Teilbeträge zu berücksichtigen, sofern der 
Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lohn und dem 
der Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten 
indexierten Lohn mehr als 20 € monatlich beträgt. Der 
abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen 
Aufwandes. Der abzugeltende Anteil beträgt 100 vH des 
zusätzlichen Aufwandes für jene Zeiträume, in denen die 
Person, die sich in Altersteilzeit befindet, die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension 
gemäß § 4 Abs. 2, ausgenommen Z 2, APG erfüllt. Wird 
der Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so gebührt 
das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum Höchstausmaß 
von drei Monaten.“ 

Die Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen 
gleicher Höhe unter anteiliger Berücksichtigung der 
steuerlich begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. 
Jährliche kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind 
entsprechend dem Tariflohnindex zu berücksichtigen. 
Sonstige Lohnerhöhungen aufgrund von 
Kollektivverträgen oder vergleichbaren kollektiven 
Rechtsvorschriften sind nach entsprechender 
Mitteilung durch Anpassung der monatlichen 
Teilbeträge zu berücksichtigen, sofern der 
Unterschied zwischen dem tatsächlichen Lohn und 
dem der Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde 
gelegten indexierten Lohn mehr als 20 € monatlich 
beträgt. Der abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des 
zusätzlichen Aufwandes. Der abzugeltende Anteil 
beträgt 100 vH des zusätzlichen Aufwandes für jene 
Zeiträume, in denen die Person, die sich in 
Altersteilzeit befindet, die Anspruchsvoraussetzungen 
für eine Korridorpension gemäß § 4 Abs. 2, 
ausgenommen Z 2, APG erfüllt. Wird der Anspruch 
auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so 
gebührt das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum 
Höchstausmaß von drei Monaten. 

Hinweis der ParlDion:  

Zum Stichtag der Einbringung (01.02.2023): 

1. § 79 enthält nur Absätze bis inkl. Abs.  179. 

5. Dem § 79 wird folgender Abs. 181 angefügt:  
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

2. Es wurde vom NR am 01.02.2023 beschlossen, dem 
§ 79 einen neuen Abs. 180 anzufügen. 

3. Das parlamentarische Verfahren dazu ist noch nicht 
abgeschlossen, der BR fehlt noch (s. dazu auch 
Antrag 3073/A). 

Da es sich um eine noch nicht in Kraft getretene Fassung 
des § 79 handelt, wurde dieser Teil der TGÜ grün 
hinterlegt.  

 „(181) § 20 Abs. 6, § 27 Abs. 2 bis 5 und § 82 Abs. 7 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 
treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.“ 

(181) § 20 Abs. 6, § 27 Abs. 2 bis 5 und § 82 Abs. 7 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 6. Dem § 80 wird folgender Abs. 18 angefügt:  

 „(18) § 20 Abs. 7, § 27 Abs. 2a und § 27a 
einschließlich Überschrift treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2023 außer Kraft.“ 

(18) § 20 Abs. 7, § 27 Abs. 2a und § 27a 
einschließlich Überschrift treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Hinweis der ParlDion:  

Zum Stichtag der Einbringung (01.02.2023): 

1. § 82 enthält nur Absätze bis inkl. Abs.  5. 

2. Es wurde vom NR am 01.02.2023 beschlossen, dem 
§ 82 einen neuen Abs. 6 anzufügen. 

3. Das parlamentarische Verfahren dazu ist noch nicht 
abgeschlossen, der BR fehlt noch (s. dazu auch 
Antrag 3073/A). 

Da es sich um eine noch nicht in Kraft getretene Fassung 
des § 82 handelt, wurde dieser Teil der TGÜ grün 
hinterlegt. 

7. Dem § 82 wird folgender Abs. 7 angefügt:  

 „(7) § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 30/2018 ist für Personen, die Altersteilzeit auf Basis 
einer Blockzeitvereinbarung leisten, weiterhin 
anzuwenden, wobei sich der maximale Abstand zum 
Regelpensionsantrittsalter für den Zugang zur 
Altersteilzeit auf der Grundlage von 
Blockzeitvereinbarungen von fünf Jahren beginnend mit 

(7) § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 30/2018 ist für Personen, die Altersteilzeit 
auf Basis einer Blockzeitvereinbarung leisten, 
weiterhin anzuwenden, wobei sich der maximale 
Abstand zum Regelpensionsantrittsalter für den 
Zugang zur Altersteilzeit auf der Grundlage von 
Blockzeitvereinbarungen von fünf Jahren beginnend 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 01.02.2023 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 01.02.2023 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
1. Jänner 2024 jährlich um jeweils sechs Monate 
verringert. Die Berechnung des Ober- und Unterwertes 
für den Lohnausgleich einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträge erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 
Z 3 und Abs. 5 Satz 1 und 2 in der Fassung des BGBl I 
Nr. xxx/2023.“ 

mit 1. Jänner 2024 jährlich um jeweils sechs Monate 
verringert. Die Berechnung des Ober- und 
Unterwertes für den Lohnausgleich einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträge erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 
Z 3 und Abs. 5 Satz 1 und 2 in der Fassung des BGBl I 
Nr. xxx/2023. 
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